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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol, Gülseren 
Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Verena Osgyan, Gisela Sengl, 
Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, Florian 
Siekmann, Ursula Sowa und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen fördern I –   
Staatseigene Grundstücke für alternatives Wohnen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert zu prüfen, ob bei der Ausschreibung zu veräu-
ßernder staatseigener Grundstücke ein bestimmter verpflichtender Anteil auch für ge-
nossenschaftliches, experimentelles und gemeinschaftliches Wohnen vorgesehen wer-
den kann. 

 

 

Begründung: 

Der Begriff „Gemeinwohl“ gewinnt in der wohnungspolitischen Debatte generell wieder 
an Bedeutung. Hintergrund sind die zunehmend angespannten Wohnungsmärkte und 
der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in vielen Städten und Regionen mit entspre-
chenden sozialen Auswirkungen. Auch für Menschen mit Pflegebedarf oder Behinde-
rungen gibt es auf dem regulären Wohnungsmarkt Angebotsengpässe. Zudem differen-
zieren sich die Wohnwünsche aus: Gemeinschaftliches Wohnen, die Verbindung von 
Wohnen und Arbeiten oder auch Wohnformen mit sozialem oder kulturellem Anspruch 
werden zunehmend nachgefragt. Wohnungsgenossenschaften haben sich als Organi-
sationsform in der Vergangenheit durch organisierte Selbsthilfe bewährt. Als Mittelweg 
zwischen Wohneigentum und Miete nutzen sie privates Kapital für gemeinschaftliche 
Projekte. Das genossenschaftliche Wohnen bildet neben dem selbst genutzten Wohn-
eigentum und dem Wohnen zur Miete die dritte Säule der Wohnraumversorgung. 
Dadurch leistet es seit jeher einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und Schaffung be-
zahlbaren Wohnraums sowie zur Bildung stabiler Nachbarschaften. Um gemeinschaft-
liche Wohnprojekte zu stärken, sollte der Freistaat mit gutem Beispiel vorangehen und 
bei der Ausschreibung von staatseigenen Grundstücken einen verpflichtenden Anteil 
für genossenschaftliches, experimentelles und gemeinschaftliches Wohnen vorsehen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/4593 

Gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen fördern I - Staatseigene 
Grundstücke für alternatives Wohnen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Tim Pargent 
Mitberichterstatter: Georg Winter 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen feder-
führend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 49. Sitzung am 22. Ja-
nuar 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 

 



 

18. Wahlperiode 11.02.2020 Drucksache 18/6498 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Verena Osgyan, Gisela 
Sengl, Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, Flo-
rian Siekmann, Ursula Sowa und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/4593, 18/6180 

Gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen fördern I – Staatseigene 
Grundstücke für alternatives Wohnen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 25 der Liste. Es ist dies der An-

trag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Michael Busch, Martina Fehlner und anderer 

(SPD) betreffend "Dramatischer Notstand der medizinischen Versorgung: Die Kinder-

stationen an Bayerns Krankenhäusern müssen gerettet werden! II" auf Drucksa-

che 18/4993, der auf Wunsch der SPD-Fraktion gesondert beraten werden soll. Der 

Aufruf erfolgt zum Ende der heutigen Tagesordnung.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? – Sehe ich 

keine. Stimmenthaltungen? – Das sind die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Damit 

übernimmt der Landtag die Voten.

Protokollauszug
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